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Ein paar derselben wurden getödtet, und mehrere ver-
wundet. Hierauf trat in dem Bezirke vor der Sitter
alles unter die Waffen. Noch am gleichen Abende

schickte man in den Bezirk hinter der Sitter eine Ge-

sandtschast. Nach Abkühlung der Hitze erhielt die Ge-

sandschaft zur Antwort: die Einwohner vor der Sit-
ter sollten versichert seyn, daß aus der Gegend hinter
der Sitter Niemand bewaffnet auf ihren Boden ein-

treten werde. Von selbst verlohr sich der panische

Schrecken.

Canton Ltman.
Dieser Canton, auf welchen noch keine drückende

kästen gefallen, und der sich am besten vor der Anar-
chie zu sichern gewußt hat, fährt immer fort beson-

dcrs für die Finanzen und öffentlichen Einkünfte die

zweckmässigsten Masregeln zu treffen. Eine Gemeinde,

welche die ihrem Pfarrer schuldigen Führungen nicht
leisten wollte, wurde dazu angehalten, und unter Pro-
testation gegen alle aus ihrer Nachläßigkeit entste,

hende Verspätung, Schaden und Kosten vor das ge-

wohnte Lehengericht citirt. Zu Bezahlung des Geld-
onleihes von 700000 Pfund, welche im Monat Jen-
ner und Hornung, zu Erhaltung der französischen Ar-
mee, aufgenommen worden, hat die Verwaltungskam-
mer angeordnet, daß eine gerichtliche Schätzung aller
öffentlichen und ehemaligen landvögrlichen Dominial-
gütcr vorgenommen, dieselben alsdann zu Gunsten
der Hinleiher güllbrieflich verschrieben, und den Par-
tikularen davon Delegationen ausgefertiget werden

sollen.
s

Corresponds!; zwischen dem B. Minister
Maingaud und dem Cantone Schas
h a u se n.

Da sowohl in dem Republikaner als in andern

Flugschriften ein scharfes Schreiben des B. Maingaud
an die Schafhauser provisorische Regierung eingerükl

worden, so muß auch ein anderes unmittelbar hernach

an Schafhausen gerichtetes Schreiben des B. Main
gaud öffentlich bekannt gemacht werden, zum Beweis,

daß sein ersteres Schreiben nur durch unrichtige Dar-
stellung der Schafhauser Lage veranlasset worden sey.

Bern den riten Germinal im 6ten Jahr der

französischen Republik.

Der Minister der französischen Republik
in der Schweiz an die Natio naiver-

sammlung von Schafhausen.
Bürger!

Kaum hatte ich Ihnen geschrieben, um Ihnen
meine Unruhe über die Langsamkeit, mit Ernst in die

Laufbahn der helvetischen Wiedcrgeburth zu treten, zu

bezeugen, als ich Ihr Schreiben vom astsien März

erhielt. Durch diesen Brief melden Sie mir, dem,

die Einheit und Unzertheilbarkeit der helvetischen Re-

publik zur Grundlage habenden Constitutionsplan, so

wie er den izten dieses Monats von der National-

Versammlung zu Basel angenommen worden, bcigetre-

ten zu haben. Ich wünsche von Herzen, Bürger, daß

diese Annahme den Beyfall des Direktoriums der fratv

zösischcn Republik finde. Ich meiner Seils werde im-

mer, was von mir abhängt, thun, um fortzufahren

Ihnen in der Sache des Patriotismus und der Frei-

heit zu dienen, so wie ich es bis dahin, seit meiner

Sendung in die Schweiz gethan zu haben glaube.

Gruß und Bruderschaft.

I. Mengaud.

Erklärung des Generals Schauenburg,
in Betref der Hindernisse, die immer noch

hier und da der Untheilbarkeit in den Weg

gelegt werden. Vom 24. Germinal tzo. April.)

Vermöge dieser Erklärung soll zwischen den wider-

spenstigcu Cantoncn und den vereinigten konstitutio-

nellen jedes Verhältniß und jeder Handelsverkehr,

bei Strafe der Arrestirung sowohl der Waaren als

der Personen, und widrigenfalls unter militairischem

Einmärsche aufgehoben werden.

In das VMehungsdirektorium der helvetischen Re»

publik wurden folgende fünf Bürger ernannt: Leg r a nd

ron Basel; Glaire von Lausanne; A ber lin von Solo-

churn; Vap von Bern; Pfpfser von Luzern.


	Correspondenz zwischen dem B. Minister Maingaud und dem Cantone Schaffhausen

